
Maßnahmen zum Schutz des sozialistischen 
Eigentums vor Diebstahl und Vergeudung 
oder das Anbringen von ArbeitsSchutzvor
richtungen im Interesse des Gesundheits
und Arbeitsschutzes.

Einbeziehung der Werktätigen 
Die Einbeziehung der Werktätigen in die Ge
währleistung der sozialistischen Gesetzlich
keit ist ein generelles Prinzip der staatlichen 
Leitungstätigkeit, das von Lenin begründet 
wurde: „Das demokratische Organisations
prinzip in jener höchsten Form, die sich er
gibt, wenn die Sowjets die Vorschläge und 
Forderungen aktiver Beteiligung der Massen 
nicht nur an der Erörterung der allgemeinen 
Richtlinien, Beschlüsse und Gesetze, nicht 
nur an der Kontrolle ihrer Durchführung, 
sondern auch unmittelbar an ihrer Durch
führung verwirklichen — das bedeutet, daß 
jedem Vertreter der Masse, jedem Bürger 
die Bedingungen dafür gesichert sein müs
sen, sowohl an der Erörterung der Staats
gesetze als auch an der Wahl seiner Vertre
ter und ebenso an der Verwirklichung der 
Staatsgesetze teilzunehmen. Keineswegs aber 
folgt daraus, daß das geringste Chaos oder 
die geringste Unordnung zulässig ist hin
sichtlich der Frage, wer in jedem einzelnen 
Fall für bestimmte Exekutivfunktionen, für 
die Durchführung bestimmter Anordnungen, 
für die Leitung eines bestimmten Prozesses 
der allgemeinen Arbeit in einem bestimmten 
Zeitraum verantwortlich ist."31 Diesen Le
ninschen Lehren sind die Verfassung und die 
staatliche Leitungstätigkeit zutiefst ver
pflichtet.

Die Verfassung geht in Art. 87 davon aus, 
daß die sozialistische Gesetzlichkeit wesent
lich durch die Einbeziehung der Werktätigen 
in die Verwirklichung des Rechts, in die 
Rechtspflege und die Kontrolle über die Ein
haltung des Rechts gewährleistet wird. Her
vorzuheben ist insbesondere die Teilnahme 
der Bürger an der Rechtspflege (Art. 90 
Abs. 3 Verfassung).32 Die Tätigkeit der Schöf
fen und der gesellschaftlichen Gerichte zeugt 
von der Bereitschaft der Werktätigen, an der 
Durchsetzung des sozialistischen Rechts 
aktiv mitzuwirken. Diese Bereitschaft ist 
aber nicht nur auf dem Gebiet der Rechts
pflege weiter zu fördern, sondern bei der 
Verwirklichung des Rechts auf allen Gebie
ten des gesellschaftlichen Lebens. Dazu ist

eine enge Zusammenarbeit der staatlichen 
Organe und der Leiter mit den gesellschaft
lichen Organisationen, mit den Ausschüssen 
der Nationalen Front und anderen gesell
schaftlichen Gremien erforderlich.

Von besonderer Bedeutung ist die Zu
sammenarbeit mit den Gewerkschaften, deren 
Teilnahme an der Gestaltung der sozialisti
schen Rechtsordnung in Art. 45 Abs. 2 der 
Verfassung verankert ist. Die Gewerkschaf
ten wirken an der Vorbereitung von Geset
zen und anderen Rechtsvorschriften mit und 
sind vor allem an der Ausarbeitung aller 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, deren 
Durchführung und Kontrolle beteiligt.

So wurde das Arbeitsgesetzbuch vom FDGB 
in Ausübung seines Rechts zur Gesetzesin
itiative in die Volkskammer eingebracht. In 
der gesamten Tätigkeit der gewerkschaftli
chen Vorstände, Leitungen und Organisatio
nen spielt die Verwirklichung des sozialisti
schen Rechts eine wichtige Rolle. Die Or
gane der Gewerkschaften machen von ihren 
Mitwirkungs- und Kontrollrechten in den Be
trieben Gebrauch, um auf die Einhaltung des 
Rechts Einfluß zu nehmen. Sie setzen sich 
besonders für die Wahrung der Rechte der 
Werktätigen ein. Die Gewerkschaften sehen 
eine wesentliche Aufgabe darin, die bewußte 
Haltung zum sozialistischen Recht zu för
dern und die Rechtskenntnisse der Werktä
tigen zu erweitern. Sie konzentrieren sich 
dabei besonders auf die Brigaden und Ar
beitskollektive, um die Arbeitsmoral und 
-disziplin zu heben und die Werktätigen zur 
verantwortungsbewußten Wahrnehmung ih
rer Rechte und Pflichten im Betrieb und im 
gesellschaftlichen Leben zu erziehen.

Die Zusammenarbeit der staatlichen Organe 
und der Leiter mit den Gewerkschaften ist 
besonders darauf gerichtet, die Initiative der 
Arbeitskollektive zu fördern, die sich im so
zialistischen Wettbewerb für die Festigung 
der Gesetzlichkeit, für Ordnung, Disziplin 
und Sicherheit einsetzen.

Viele Kollektive stellen sich hierzu konkrete 
Aufgaben, z. B. sorgsam mit dem anvertrau
ten Volkseigentum umzugehen, keine Ver
stöße gegen Arbeitsschutzbestimmungen zu

31 W . I. Lenin, W erke, Bd. 27, S. 201 f.
32 Zur Entwicklung der Teilnahm e der W erk

tätigen an der Rechtsprechung in der DDR  
vgl. Zur Geschichte der Rechtspflege der DDR  
1949-1961, Berlin 1980.

392


